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Anlage 3

zu § 27 Abs. 4 vorstehender Anordnung

Kennzeichnung von Sprungfallschirmen
Anbringen der Kennzeichen

1. Die Staatszugehöi'igkeits- und Eintragungszeichen 
sind auf den Sprungfallschirmen mit schwarzer 
Wäschetusche anzubringen. Die Zeichen sind stets 
sauberzuhalten und müssen klar erkennbar sein.

2. Die Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen 
werden unter oder neben dem Typenstempel auf 
der Kappe an der Oberseite der Bahn 1 (Stempel
bahn) angebracht.

Schriftbild

Die Schrift ist auszuführen als:

Fette Mittelschrift gemäß TGL 0—1451.

für Sprungfallschirme


